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RS OGH 1932/6/23 3Ob539/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1932

Norm

ABGB §1042 D

ABGB §1422

Rechtssatz

Der Pfandgläubiger, der mit dem Willen, Ersatz zu verlangen, eine auf der Liegenschaft haftende

Vermögensübertragungsgebühr, die seinem Pfandrechte vorausgeht, bezahlt hat, kann von dem Verkäufer der

Liegenschaft Ersatz begehren, auch wenn in dem Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer der Käufer die Gebühr zu

tragen hat.
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